
2879 der Beilagen zu den stenographischen Pro tokollen des 

Bundesra tes 

Bericht 

des Wirtschaftsausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 18. Ok­

tober 1984 betreffend ein Bundesgesetz über die Förderung 

der Errichtung von Wohnungen sowie zur Änderung des Wohnungs­

gemeinnü tzigkei tsgese tzes (Wohnbauförderungsgesetz 1984 

- WFG 1984) 

Durch den gegenständlichen Gesetzesbeschluß des National­

ra tes soll die Wohnbauförderung grundsä tz lich neu geregel t 

werden. Hiebei wird die Förderung stärker als bisher auf 

die Befriedigung des primären Wohnbedarfs abgestellt und 

der Rückfluß gewährter öffentlicher Zuwendungen im Interesse 

der Erhal tung des Förderungspo ten tials in tensi vier t werden; 

vor allem aber sollen im Hinblick auf die un terschiedlichen 

Gegebenheiten die Gestaltungsmöglichkeiten der Länder bei 

der Fes tlegung der Förderungsbedingungen erheblich erwei tert 

werden. Auch werden Abs timmungen mi t verwand ten Rech tsberei­

chen, dem Mie t- und insbesondere dem Wohnungsgemeinnü tzig­

kei tsrech t, durchgeführ t . 

Der Wir tschaf tsausschuß ha t die gegens tändliche Vorlage 

in seiner Sitzung vom 24. Oktober 1984 in Verhandlung genommen. 

Der An trag des Berich ters ta tters I Einspruch zu erheben, 

wurde mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Bera tung stell t der Wir tschaf tsausschuß 

somit den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

den Gese tzesbeschluß des Na tionalra tes vom Gegen 

18. Oktober 1984 betreffend ein Bundesgesetz über die Förde-

rung der Errichtung von Wohnungen sowie zur Änderung des Woh­

nungsgemeinnützigkeitsgesetzes (Wohnbauförderungsgesetz 1984 

- WFG 1984), wird mit der angeschlossenen Begründung,Einspruch ./. 

erhoben. 

Hol z i n ger 

Berich ters ta tter 

Wien, 1984 10 24 

Leopoldine P 0 h 1 

Obmanns te 11 ve r tre ter 
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. / . 

Beg r ü n dun g 

zum vom Wir tschaf tsausschuß beantrag ten Einspruch des 

Bundesra tes gegen den Gese tzesbeschluß des Na tionalra tes 

vom 18. ük tober 1 984 be tref f end ein Bundesgese tz über 

die Förderung der Errichtung von Wohnungen sowie zur 

Änderung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (Wohnbau­

förderungsgesetz 1984 - WFG 1984) 

Das von der sozialistischen Ko~litionsregierung beschlossene 

WOhnbauförderungsgesetz 1984 bringt 

eine dritte Belastungswelle für die Bevölkerung 

eine krasse Benachteiligung des Wohnungseigentums gegenüber 

Mietwohnungen 

\ ... 

und einen unakzeptablen Scheinföderalismus und eine unzumutbare 

. Bevormundung der Länder durch den Bund. 

Den Ländern wird vorgeschrieben, daß sie 

o auf grund einer Meistbegünstigungsklausel Mietwohnungen auf 

jeden Fall maximal fördern müssen - alle Bestimmungen 

dürfen nur zum Nachteil von Wohnungseigentum angewendet 

werden 

o Wohnbeihilfen zahlen müssen für unzumutbare ~elastungen, 

die vom Bund ausgelöst wurden 

o nur nach Rechtsformen, also nach Eigentum und Miete 

differenzieren dürfen, nicht aber nach den wirtschaft­

lichen Notwendigkeiten in einem Land. So darf es etwa 

zwar eine höhere Förderung für Mietwohnungen, aber nicht 

für Wohnungen in einem Krisengebiet gebeno Ein Sechstel 

der Wohnbauförderungsmittel aus Landesmittelndazuzahlen 

müssen, während der Bund nichts leistet. 

o die teuren Sonderwohnbauprogramme aus Wohnbauförderungs­

mittel durch Wohnbeihilfen sanieren müssen. 
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Darüber hinaus droht der Bund den Ländern die Entziehung 

der Wohnbauförderungsmittel an, wenn etwa die ~iskriminierenden 

Vorschriften gegen d~s Wohnungs eigentum nicht eingehalten 

werden und Eigentumswohnungen oder Eigenheime besser gefördert 

würden. Den Ländern wird es in Hinkunft auch nicht mehr möglich 

sein, je nach Restlaufzeit eines Darlehens bei vorzeitiger 

Rückzahlung einen Nachlaß bis zu 50 % zu gewähren, um rasch 

Wohnbauförderungsmittel wieder für den Neubau oder die 

Sanierung zu mobilisieren. 

Der Bundesrat lehnt daher eine neuerliche Belastung der 

Bevölkerung, die Eigentumsfeirrdlichkeit und den Schein­

föderalismus des ~ohnbauförderungsgesetzes 1984 ab und 

erhebt Einspruch. 
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